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§ 61 K-LSchV § 61
 K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Schüler sowie Lehrer und sonstige Bedienstete der Schule sind verp/ichtet, besondere Ereignisse, die die Sicherheit

gefährden, unverzüglich dem Schulleiter zu melden.

(2) In der Schule sind jene Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind, um im Katastrophenfall eine Gefährdung der

Schüler möglichst zu verhindern. Entsprechende Übungen für den Ernstfall sind jährlich mindestens einmal

durchzuführen.

In Kraft seit 13.08.2016 bis 31.12.9999
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